
die Einführung der Pflichtenhefte, in denen Ver
antwortung, Kontrollpflicht, Informations- und 
Meldepflicht fixiert sind, abzuschließen;

— die Ablaufpläne für Schichtübergabe nach dem Bei
spiel der Betriebsdirektion Caprolactam bis 31. März 
1972 zu überarbeiten und einzuführen;

— in allen Bereichen des Kombinats bis 31. März 1972 
Pläne für Sauberhaltungsbereiche zu erarbeiten und 
einzuführen:

— alle Betriebsanweisungen und Arbeitsvorschriften 
ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und de
ren Einhaltung zu kontrollieren;

— in allen Bereichen monatlich die Fehlzeiten, den 
Krankenstand, das Unfall-, Brand- und Störgesche
hen zu analysieren und auszuwerten ;

— die Übernahme von Garantieleistungen der Instand
haltung und die Einführung des Systems der fehler
freien Arbeit zu sichern.

Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
der Kreditinstitute und der Deutschen Post bei Scheckbetrügereien

i

K u d e r n a t s c h  weist in seinem Artikel „Scheckrecht 
und Scheckbetrug“ (NJ 1971 S. 514 ff.) auf die nach § 17 
StPO unzulässige Geltendmachung und Durchsetzung 
von Schadenersatzansprüchen im Strafverfahren hin, die 
auf gesetzlichem Forderungsübergang beruhen. Es er
hebt sich die Frage, ob die Regelung, daß nur der un
m i t t e l b a r  Geschädigte Schadenersatzansprüche im 
Strafverfahren geltend machen kann, immer den prakti
schen Bedürfnissen und einer hohen Effektivität gericht
licher Tätigkeit entspricht.

Der Hauptzweck des Strafverfahrens — Prüfung, Fest
stellung und Realisierung der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit — (vgl. Lehrkommentar Strafprozeßrecht, 
Anm. 2 zu § 17 StPO [S. 46]) würde m. E. nicht in den 
Hintergrund treten, wenn in den von Kudernatsch an
geführten Fällen die mittelbar geschädigten Banken, 
Sparkassen, genossenschaftlichen Kreditinstitute und 
die Deutsche Post ihre Schadenersatzansprüche im Straf
verfahren geltend machen könnten, und zwar auf 
Grund der in § 4 Abs. 2 und 3 der AO über die freizü
gige Auszahlung von Schecks vom 20. Juni 1964 (GBl. II
S. 596) in Verbindung mit der zwischen dem Ministe
rium für Post- und Fernmeldewesen und dem Ministe
rium der Finanzen mit Zustimmung der beteiligten 
Kreditinstitute getroffenen Vereinbarung über die Re
gelung von Forderungen, die aus der freizügigen Aus
zahlung von Schecks entstehen.
Bei Scheckbetrügereien nimmt die Klärung des effek
tiven Schadens des jeweiligen Kreditinstituts bzw. der 
Deutschen Post keinen breiteren Raum ein, als die Auf
klärung der Straftaten einschließlich des dadurch ver
ursachten Schadens. Diese Klärung sprengt also nicht 
den Rahmen des Strafverfahrens. Als Beweismittel des 
Scheckbetrugs liegen im Strafverfahren sowohl die 
Kontenbewegung als auch die eingelösten ungedeckten

bzw. gefälschten Schecks vor, aus denen sich der Um
fang der Straftat und die Schadenshöhe für die Durch
setzung des Schadenersatzanspruchs des Geschädigten 
— gleich ob er mittelbar oder unmittelbar Geschädigter 
ist — ergeben.
Auf Grund der bestehenden gesetzlichen Bestimmung 
(§ 17 StPO) kann das durch Forderungsübergang be
rechtigte Kreditinstitut seinen Schadenersatzanspruch 
nur vor der Zivilkammer geltend machen. Das bedeu
tet, daß die Zivilkammer noch einmal die gleichen Be
weismittel — Kontenbewegung, eingelöste ungedeckte 
bzw. gefälschte Schecks — als Grundlage zur Prüfung 
und Entscheidung über den Klageanspruch werten muß, 
wie das die Strafkammer zur Klärung und Entschei
dung der Strafsache bereits getan hat. Das Tätigwerden 
zweier Kammern (evtl, auch Senate) erscheint mir un
ökonomisch und mit dem Gesetz der Ökonomie der 
Zeit nicht zu vereinbaren. Die jetzige Regelung des § 17 
StPO steht bei Scheckbetrügereien einer effektiveren 
Arbeitsweise überwiegend entgegen, da — wie Kuder
natsch richtig bemerkt — wegen der Bestimmungen 
über den Freizügigkeitsverkehr das mit dem Scheck be
zogene kontenführende Institut und nicht das den 
Scheck einlösende Ansprüche geltend macht.
Mit diesem Beitrag soll die Prüfung angeregt werden, 
ob § 17 StPO in seiner jetzigen Fassung generell geän
dert werden sollte oder ob evtl, eine Ausnahmerege
lung derart zuzulassen wäre, daß der mittelbar Geschä
digte dann Schadenersatzansprüche im Strafverfahren 
geltend machen und durchsetzen kann, wenn ihre Klä
rung und Feststellung den Hauptzweck des Strafver
fahrens nicht gefährdet. Die Rechte des Angeklagten 
bzw. Schuldners würden dadurch nicht eingeschränkt.

ELISABETH ANDRZEJEWSKI, Justitiar
beim Hauptpostscheckamt Berlin

II

Zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
aus Scheckbetrügereien im Strafverfahren

Das Anliegen von A n d r z e j e w s k i  ist insofern ver
ständlich, als für die am Freizügigkeitsverkehr betei
ligten Banken, Sparkassen, genossenschaftlichen Kredit
institute und die Deutsche Post Fragen der Ökonomie 

-der Zeit und der praktischen Bedürfnisse von nicht un
erheblicher Bedeutung sind. Es trifft auch zu, daß die im 
Strafverfahren vorliegenden Beweismittel in diesen Fäl
len für die Feststellung der unerlaubten Handlung, der 
Höhe des eingetretenen Schadens, der Kausalität und 
des Verschuldens nach zivilrechtlichen Bestimmungen 
erforderlich sind, um die Rechtspflicht zum Schadener
satz begründen zu können. Insoweit würde es dem 
Hauptzweck des Strafverfahrens nicht entgegenstehen.

dem kontenführenden bezogenen Institut als mittelbar 
Geschädigtem ein Recht zur Geltendmachung seiner An
sprüche auf Schadenersatz im Strafverfahren einzu
räumen.
Tatsächlich ist das bereits langjährige, wenn auch feh
lerhafte Praxis einiger Gerichte. Diese nahmen bisher 
widerspruchslos Anträge der kontenführenden Institute 
auf Schadenersatz durch das Begeben ungedeckter oder 
gefälschter Schecks hin und prüften nur, ob der Antrag 
rechtzeitig gestellt und ausreichend begründet war. Im 
übrigen räumten sie den Antragstellern alle Rechte 
eines Geschädigten ein, ohne zu klären, wem gegen
über der Scheckbetrug begangen wurde, d. h. wer ge
täuscht und durch die Täuschung zu einer Vermögens
verfügung veranlaßt und als Rechtsträger sozialistischen 
Eigentums durch diese Handlung zu welchem Zeitpunkt
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